
Antragsversendung an: KVN, Vertragsärztliche Versorgung, Berliner Allee 22, 30175 Hannover 

Antrag gemäß der Anlage 9.2 BMV-Ärzte zur Versorgung im  

Rahmen des Programms zur Früherkennung von Brustkrebs 

durch Mammographie-Screening 

Pathologe 

(GOP 01751, 01756, 01757 und 01758 EBM) 

1. Antragsgegen-
stand / Fachliche
Befähigung Arzt

Durch die KV       wurde bereits eine Genehmigung 
zur Abrechnung und Ausführung von Leistungen zur Versorgung im Rahmen des 
Programms zur Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-Screening gemäß 
Anlage 9.2 BMV-Ä erteilt. Die Genehmigung ist beigefügt. 

oder 

Antrag auf Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen zur 
Beurteilung histopathologischer Untersuchungen gemäß § 28 der Anlage 9.2 BMV-Ä 

- Berechtigung zum Führen der Gebietsbezeichnung Pathologie

- Teilnahme an dem multidisziplinären Kurs zur Einführung in das

Früherkennungsprogramm

- Teilnahme an dem Fortbildungskurs zur Beurteilung der histopathologischen Präparate

und 

- Nachweis über die selbständige histopathologische Beurteilung von mindestens 100

Mammakarzinomen und mindestens 100 benignen Läsionen der Mamma innerhalb eines

Zeitraums von zwei Jahren vor Aufnahme der Tätigkeit im Rahmen des

Früherkennungsprogramms

Bitte belegen Sie Ihre Angaben durch entsprechende Nachweise in Kopie! 

2. Organisatorische
Voraussetzungen

Die organisatorischen Voraussetzungen gemäß § 28 der Anlage 9.2 BMV-Ä werden erfüllt: 

- Möglichkeit zur Durchführung immunhistologischer Zusatzuntersuchungen

- Möglichkeit der Archivierung von Objektträgern und der Aufbewahrung von in
Paraffinblöcken asserviertem Restgewebe für mindestens 10 Jahre

- Möglichkeit der Aufbewahrung von fixiertem Restgewebe bis zur endgültigen Diagnose

Die Genehmigung kann frühestens mit Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt werden. 

Mit Unterschrift wird erklärt, dass die einschlägigen Rechtsgrundlagen zur Kenntnis genommen wurden. 

Datum / Unterschrift (bei angestelltem Arzt Unterschrift des anstellenden Arztes bzw. des MVZ-Leiters / 
bei angestelltem Arzt in einer Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) Unterschrift aller Mitglieder) / Stempel 

Zulassung 

Ermächtigung 

Anstellung bei: 

Genehmigung beantragt zum: 

Name und Kontaktdaten des Arztes (Leistungserbringer): 

Lebenslange Arztnummer (LANR)  

Mammographie Screening-Einheit 
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Anhang zum Antrag histopathologische Untersuchungen im Mammographie-Screening 2 von 2 

§ 20 Durchführung von histopathologischen 
         Untersuchungen

(1) Der Pathologe, der auf Veranlassung des Programmverant-
wortlichen Arztes die histopathologische Beurteilung organi-
siert und durchführt, übermittelt die Ergebnisse an den Pro-
grammverantwortlichen Arzt.
(2) Nach Aufnahme der Tätigkeit im Rahmen des Früherken-
nungsprogramms übersendet der Pathologe nach Absatz 1 die
Präparate der ersten 50 von ihm beurteilten Fälle zusammen
mit seiner Beurteilung an einen weiteren Pathologen, der eine
Genehmigung nach § 16 hat und mindestens 500 histopatho-
logische Beurteilungen im Rahmen des Früherkennungspro-
gramms durchgeführt hat. Dieser Pathologe beurteilt die Prä-
parate und teilt sein Ergebnis dem Pathologen nach Abs. 1 mit.
Dieser übermittelt die beiden Beurteilungen an den Programm-
verantwortlichen Arzt. Bei unterschiedlichen Beurteilungen ent-
scheidet der Programmverantwortliche Arzt über das weitere
Vorgehen.
(3) Die Ergebnisse der histopathologischen Beurteilung(en)
sind gemäß Ab-schnitt B Anlage VI Nr. 2.6 Krebsfrüherken-
nungs-Richtlinien zu dokumentieren.
(4) Der Pathologe nach Abs. 1 ist verpflichtet, regelmäßig an
den vorgeschriebenen multidisziplinären Fallkonferenzen teil-
zunehmen. Über die Teilnahme stellt der Programmverantwort-
liche Arzt eine Bescheinigung in jährlichen Abständen aus (§
28 Abs. 2 Buchst. d)).

§ 28 Beurteilung histopathologischer Präparate

(1) Die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrech-
nung von Leistungen zur Beurteilung histopathologischer
Präparate im Rahmen des Früherkennungsprogramms gilt
als belegt, wenn der Arzt folgende Voraussetzungen er-füllt
und gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung nachge-
wiesen hat:
a) Berechtigung zum Führen der Gebietsbezeichnung ,Pa-
thologie’
b) Teilnahme an dem multidisziplinären Kurs zur Einführung
in das Früherkennungsprogramm gemäß Anhang 2 Nr. 1
c) Teilnahme an dem Fortbildungskurs zur Beurteilung der
histopathologischen Präparate gemäß Anhang 2 Nr. 7
d) Möglichkeit zur Durchführung immunhistologischer Zusat-
zuntersuchungen
e) Möglichkeit der Archivierung von Objektträgern und der
Aufbewahrung von in Paraffinblöcken asserviertem Restge-
webe für mindestens 10 Jahre. Möglichkeit der Aufbewah-
rung von fixiertem Restgewebe bis zur endgültigen Diag-
nose
f) Selbständige histopathologische Beurteilung von mindes-
tens 100 Mamma-karzinomen und mindestens 100 benig-
nen Läsionen der Mamma innerhalb eines Zeitraums von
zwei Jahren vor Aufnahme der Tätigkeit im Rahmen des
Früherkennungsprogramms
(2) Ärzte, die über eine Genehmigung zur Ausführung und
Abrechnung von Leistungen zur Beurteilung histopathologi-
scher Präparate nach Abs. 1 verfügen, müssen zur Auf-
rechterhaltung und Weiterentwicklung der fachlichen Befähi-
gung folgende Voraussetzungen erfüllen und gegenüber der
Kassenärztlichen Vereinigung nachweisen:
a) Selbständige histopathologische Beurteilung von mindes-
tens 100 Läsionen der Mamma innerhalb eines Zeitraums
von jeweils 12 Monaten im Rahmen des Früherkennungs-
programms. Ist der Nachweis nicht geführt worden, in-for-
miert hierüber die Kassenärztliche Vereinigung den Arzt.
Kann der Nachweis innerhalb von zwölf Monaten nach dem
in Satz 1 genannten Zeitraum erneut nicht geführt werden,
wird die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von
Leistungen zur Beurteilung histopathologischer Präparate
widerrufen. In begründeten Ausnahmefällen kann von den
Vorgaben abgewichen werden, z. B. können bei einer Teil-
nahmequote von unter 70 Prozent entsprechend reduzierte

Zahlen an histopathologischen Präparaten angefordert wer-
den.  
b) Aufrechterhaltung der Anforderungen nach Abs. 1
Buchst. d) und e).
c) Teilnahme an einer von der Kooperationsgemeinschaft
anerkannten Fortbildungsveranstaltung nach Anhang 12 in-
nerhalb von jeweils höchstens 2 Kalenderjahren.
d) Regelmäßige Teilnahme an den vorgeschriebenen multi-
disziplinären Fall-konferenzen (§ 13). Über die Teilnahme
stellt der Programmverantwortliche Arzt eine Bescheinigung
in jährlichen Abständen aus.
e) Teilnahme am Verfahren zur Selbstüberprüfung der histo-
pathologischen Befundqualität nach Anhang 12.

Die vollständige Anlage 9.2 zum BMV-Ä kann unter 
www.kbv.de nachgelesen werden.

http://www.kbv.de/
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